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An die Kreisvorsitzenden der 
Kreisreiterverbände des 
Schwäbischen Reit- und Fahrverbandes 

Langerringen im Januar 2025 
Antrag auf Kreiszuschuss für 2025 
 
Sehr geehrte/r Kreisvorsitzende/r, 
 
der schwäbische Reit- und Fahrverband hat für die Kreisreiterverbände ein Stammdatenblatt 
entwickelt. Dieses finden Sie im Anhang mit der Bitte um Vervollständigung und Aktualisierung der 
bisher gespeicherten Daten. Somit haben wir die Möglichkeit noch enger in Kontakt zu bleiben, 
damit Ihnen wichtige Informationen auch zugestellt werden können. Das Stammdatenblatt bitte 
wieder per Mail zurück an b.miller@vrf-schwaben.de. Schon jetzt bedanken wir uns für Ihre 
Mithilfe. 
 
Des Weiteren haben Sie auch wie bisher die Möglichkeit für Ihren Kreisreiterverband Zuschüsse 
beim schwäbischen Reit- und Fahrverband zu beantragen. 
 
Die Voraussetzungen dafür bleiben nach wie vor gleich. Die Kreisreiterverbände dürfen einen 
Sockelbeitrag von 2 € pro Mitglied ansparen. Die Basis hierfür ist die Vereinsmitgliederliste, die 
jährlich vom BLSV veröffentlicht wird. Der Kreiszuschuss errechnet sich aus der Mitgliederzahl pro 
Landkreis. Pro Mitglied werden 0,30 € ausbezahlt. Sollte das zulässige Guthaben überschritten 
werden, kann keine Bezuschussung erfolgen. 
 
In Absprache mit der Vorstandschaft, insbesondere mit Herrn Thomas Lang (Vorstand Finanzen) 
gestaltet sich die Abwicklung und Einreichung der Verwendungsnachweise und den dazu 
gehörigen Belegen jedoch ab diesem Jahr neu wie folgt: 
 

1. Kreise, die bis 30.09. keine Unterlagen eingereicht haben, werden einmal per E-Mail 
erinnert, mit dem Hinweis, dass der Kreiszuschuss entfällt, wenn die Unterlagen nicht 
bis spätestens 31.10. vorliegen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht mehr. 

2. Im Zuge der Nachhaltigkeit und Neustrukturierung der Geschäftsstelle und im Sinne einer 
Arbeitserleichterung will der Verband seine Kommunikation vermehrt papierlos auf E-Mail 
umstellen. Daher bitten wir Sie die gesammelten Belege möglichst als PDF direkt an 
b.miller@vrf-schwaben.de zu senden. 

3. Sport- und Jugendförderung liegt dem schwäbischen Verband am Herzen. Daher sollte 
auch eine mögliche Bezuschussung fair und transparent bleiben. Der Zuschuss soll zu 
satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. In diesem Sinne bitten wir Sie, die 
Verwendung der Zuschüsse mit offiziellen Belegen bzw. Rechnungen nachzuweisen. Die 
Belege aller Ausgaben sind in einer separaten Aufstellung aufzulisten und dieser in Kopie 
beizulegen. 
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4. Ab sofort sind als Antrag für einen Kreiszuschuss folgende Formulare beim Verband 
einzureichen: 
a) Verwendungsnachweis KRV 
b) Bericht der Rechnungsprüfung KRV 
c) Belegaufstellung KRV mit den dazu gehörigen Belegen in Kopie 
d) Kopie des Protokolls der Kreissitzungen 

 
Den Kreisreiterverbänden ist es möglich, für Sponsoren über den schwäbischen Reit- und 
Fahrverband Spendenbescheinigungen ausstellen zu lassen.  
 
Grundsätzlich müssen Geldspenden über das Konto des Verbandes laufen.  
Sachspenden müssen 

- zeitnah, d.h. innerhalb vier Wochen nach der Veranstaltung und 
- mit einer entsprechenden Rechnung 

per E-Mail nachgewiesen und angefordert werden. 
 
Sollten Ihrerseits noch Fragen zur Abwicklung bestehen oder Sie Hilfe beim Ausfüllen der 
Formulare benötigen, können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Lang   Bianca Miller 
Vorstand Finanzen   Geschäftsstelle 

 
 


